
M.-Ab!. IV—IIIP8. Wieu, am I . Juli 1918.

Kundmachung
betreffend die Beförderung von Films

im Gemeindegebiete von Wien.

Auf Grund der KZ 46 und 100 des Gemeinde-
statutcs für Wien vom 24. März 1900, L.-G.- und
V.-Bl. Nr. 17, wird angeordnet:

Auf öffentlichen Verkehrswegen, in Stiegcnhäusern
und an sonstigen allgemein zugänglichen Oertlichkeiten
sowie bei Benützung öffentlicher Verkehrsmitteldürfen
Films in anderen als in feuersicheren Behältern
nicht befördert werden.

Als feuersicher gelten nur dichtschlictzende hölzerne
Behälter, deren Wände, Deckel und Böden an der Außen¬
seite mit Blechbclagauf wärmeisolierender Unterlage
versehen sind.

Ucbertrctungendieser Kundmachung werden mit
Geldstrafen bis zu 400 Kronen oder Arreststrafen bis
zu 14 Tagen geahndet.

WcitergchcndeVerbote werden durch diese Ver¬
fügung nicht berührt.

BW MMe »kll. k. WWW - Wv WWW Wik»
im selbständigen Wirkungskreise.
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